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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.07.1956 

Geschäftszahl 

1252/54 

Beachte 

Verstärkter Senat, eigener Beschluss 

II vom 23.6.1956, Zl 3/3-Pr./56 (zu Zl. 1252/54), Anhang Beschlüsse verstärkter Senate Nr. 81; 

Rechtssatz 

Ein dem Verkauf von Ansichtskarten, Bleistiften, Briefpapier und Spielkarten dienender Kleinhandel, der 
auf einem Bahnhof von einer von der Eisenbahnunternehmung (ÖBB!) verschiedenen Person betrieben 
wird, ist nicht nach § 16 des Gesetzes über die Deutsche Reichsbahn vom 4.7.1939 von der Anwendung 
der Gewerbeordnung ausgenommen. 
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